
1Provisorische Nationalversammlung. — Beilage 111.

Antrag
des .

Abgeordneten Niedrist und Genossen,

betreffend

die Regelung des Jagdrechtes.

Die Provisorische Nationalversammlung wolle beschließen:

„Dem angeschloffenen Gesetz wird die Zustimmung erteilt."

In formeller Hinsicht wird beantragt, diesen Antrag dem zu wählenden landwirtschaftlichen Aus-
schuffe zuzuweisen.

Wien, 19. Dezember 1918.

Pantz.
Huber.

R. Gruber.
Hötzendorfer.

Fink.
Eisterer

Niedrist. ,
G. Kletzenbauer.

List.
Alois Brandl.

Loser
Schoepfer.
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2 Provisorische Nationalversammlung. — Beilage 111.

Gesetz
vom..........

über

dir Regelung des JagdrrchteZ.

Die Provisorische Nationalversammlung des Staates DeuLschösterreich

hat beschlossen:
s i.

Das Jagdrecht ist ein Ausfluß von Grund und
Boden und steht dem Besitzer von Grund und
Boden das Jagdrecht zu.

§ 2.

Wenn dieser Grund und Boden mit Weide¬
servitut belastet ist, so steht dem Weideservitm-
berechtigten das Jagdrecht zu.

§ 3.

Die Ausnützung des Jagdrechtes steht nur dem¬
jenigen Grundeigentümer oder Weideserviwtberechtigten
zu, der nicht tzemger als 150 Joch zusammenhängenden
Grund und Boden oder Weideservitut besitzt.

§ 4.

Grund oder Weideservitutflächen unter obigem
Ausmaße gelten als Enklaven und können mit den
angrenzenden Jagdrechtcn gegen entsprechende Ent¬
schädigung ausgenützt werden.

8 '5-

Mit der Durchführung dieses Gesetzes wird
der Staatssekretär für Landwirtschaft betraut.

Glaatsdruckerei. 2015018
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